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Allgemeines

1. Im Text verwendete Abkürzungen

Schweizerischer Tumverband

Kreistumverband

Sportversicherungskasse des STV

Tumveteranen- Vereinigung
Turnverein Bözen

Männerriege Bözen

Generalversamml ung
Vereinsvorstand

2. Amtsdauer

STV

KTV

SVK-STV

TVV

STVB

MRB

GV
VS

Die Amtsdauer aller Vorstandsmitglieder beträgt I Jahr. Eine Verlängerung der Amtsdauer

erfolgt durch eine Wiederwahl an der jährlichen GV.

Scheidet ein Mitglied während der Amtsdauer aus, so erfolgt an der nächsten GV die Wahl

für die entsprechende Nachfolge.
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I. Name und Sitz

Art. I i\ame

Die Männerriege Bözen ist ein Verein im Sinne von Art. 60 ff des ZGB. Die Männerriege Bözen

wurde am ] I. Mai 1954 im Restaurant Frohsinn gegründet.

Art. 2 Sitz

Rechtsdomizil des Vereins ist die Gemeinde Bözen.

11. Zweck des Vereins

Art.3 Zweck, i\eutralität
Der Verein

• pflegt die turnerische und sportliche Betätigung seiner Mitglieder dem Alter und den

Fähigkeiten entsprechend

• fördert die entsprechenden Ausbildungs-. Wettkampf- und Spielmöglichkeiten.

• fördert die Kameradschaft und Geselligkeit unter seinen Mitgliedern.

• ist parteipolitIsch und konfessionell neutral.

Art. 4 Zugehörigkeit

Der Verein ist eine selbständige Riege des STV Bözen und somit auch Mitglied

• des KTV Brugg

• des Kantonalturnverbandes Aargau

• und damit Mitglied des Schweizerischer Turnverbandes.

• Alle Turnenden sind obligatorisch bei der Sportversicherungskasse STV zu versichern.

Sie unterstehen deren Statuten und Reglementen.

111. Vereinsstruktur

Art. 5 Bestand, Riegen

Der Verein ist eine selbständige Riege des STV Bözen mit eigenem Vorstand und Statuten.

Art. 6 Turnveteranen

Die Veteranenvereinigung bezweckt die Förderung des Turnwesens im Allgemeinen und die

Unterstützung der Bestrebungen des KTV im besonderen. Die Vereinigung ist im Übrigen

selbstständig und zu keinen Verpflichtungen verbunden.

Veteran und Mitglied der Vereinigung wird jeder Turner, der das 40. Altersjahr erreicht hat unc

einen unbescholtenen Ruf geniesst. Die Aufnahme erfolgt durch Einritt in die Ortssektion, an

deren Spitze ein Obmann steht. der die Mitgliederliste führt, für die Verbindung zum

Kreisobmann sorgt und die lokale Administration regelt.
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